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4. daß die Kantane zudem den genannten Beamten die ausgelegten
Fahrgelder ersetzen.

Dieser Beschluß tritt mit 1, Juli 1904 in Kraft,
Bern, den 31. März 1904.

Im Namen des schweiz. Bundesrates,
Der Bundcspräsident:

six. Comtesse.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

six. Ringier.

JorstLiche WcrcHviHten.

Bund.
Llngaven gegen UN. >o <ler yoilxiehungsvelolÄmmg vom ». Mär?

»SZ zum Bundesgesetz betr. die Forstpolizei. Die parlamentarischen
Kommissionen für diese Angelegenheit werden am 26. Mai in Zürich
zusammentreten. — In der ständerätlichen Kommission sitzen die ncim-

lichen Mitglieder, welche s. Z. der Konnnission zur Vorbereitung des

Fvrstgesetzcs angehört haben. Die einstige natinalrätlich Kommission
dagegen hat sich um zwei Mitglieder vermindert: Die Herren Curti und

Risch gehören ihr nicht mehr an; iiberdies ist Hr. Baldinger durch Hr.
Erismann und Hr. Bühler durch Hr. Walser ersetzt worden. Präsidiert
wird die Kommission des Nationalrates durch Hrn. Meister, diejenige des

Ständerates durch Hrn. Dähler.

Kantone.
ZèkN. (Korresp.) Zwei erhebliche Schädigungen, verursacht

durch atmosphärische Niederschläge, sind gegenwärtig in Staatswaldungen
des Forstkreises Bern im Emmenthal zu beobachten, in einer Höhe von
zirka 1000 Meter über Meer. Sie verdienen in der „Zeitschrift" vor-
gemerkt zu werden, weil die Art ihres Erscheinens, soviel uns bekannt

ist, nicht häufig vorkommt.
1. Unter stark gelichteten, alten Kiefern findet sich vereinzelt ô—15-

jähriger Weymuthskiefern-Anflug von 0,5—5 Meter Höhe. Im Frühjahr
1903 war über den Bestand kräftiger Hagel niedergegangen, welcher die

vorjährigen Triebe der Weymnthskiefern knickte, so daß sie einige Wochen

nachher dürr an den Aesten hingen und teilweise am Boden lagen. Bis
zur Stunde sind ungefähr die Hälfte der also beschädigten Wcymuths-
liefern eingegangen, andere werden folgen.

2. Auf kahl geschlagener Fläche, zirka 1 Im groß, steht eine 1—2-
jährige Buchenpflanzung in engem Verband (durchschnittlich 1 Meter



— 141 —

vder etwas weniger). Die Buchen sind teilweise starke 5—6jährige, teil-
weise nur 4jährige verschütte Pflanzen, der Rest 2jährige, kräftige Säin-
linge. Die schwere Schneedecke hat dieses Frühjahr bei ihrem Weichen
die Pflanzung arg mitgenommen, indem bei mehr als der Hälfte aller
Pflanzen die Seitenästchen aus den Winkeln herausgerissen wurden und

zum kleinen Teil ganz losgelöst am Boden liegen, meist aber mit der

untern Seite noch am Stämmchen haften und zur Stunde auszutreiben
beginnen. Diese Beschädigung war bisher mehr an Kiefern, Wcymuths-
liefern und Fichten beobachtet, weniger an Buche und Eiche (Heß,

Forstschutz). Ganz verschont geblieben sind im vorliegenden Fall nur
die st a r ken 6 jäh rigen P fla n zen. v. 8.

Aug. N achz ucht d e r Nußbäu m e i m W ald. Die Korporations-
Verwaltung von Zug erläßt im Amtsblatt das gewiß sehr zeitgemäße

Verbot, in den Korporativnswaldungen junge Nußbäume auszugraben
und zu behändigen.

AppêNXe» I.-ffh. Als K a n t v n s v b e r f ö r st e r ist von der

Standeskvmmissivn Herr Josef Huvnder, von Rabins, bis dahin
auf dem Kantonsforstinspektvrat in Chur tätig, gewählt worden.

Ausland.

LââêN. Der badische Forstverein wird seine diesjährige Versammlung
am 29. —3l. Mai hart an unserer Landesgrenze, in Konstanz, abhalten.
Am Vormittag des 3V. und 31. Mai finden Sitzungen, an den beiden

Nachmittagen eine Exkursion durch Domänen- und Gemcindewaldnngen
des Forstbczirks Konstanz (Allensbach-Burghof-Wallhausen-Dingelsdvrf)
und eine Seefahrt nach Mainau vder Waldhaus Jakob statt. — Herr
Oberforstrat Prof. Siefert-Karlsruhe wird das Thema: Die Durchforstung
im Lichte der neuesten Forschungen" einleiten.

Anmeldungen bis zum 2V. Mai bei Hrn. Forstmeister Hübsch in
Konstanz.

Oebleireich. Am 17. v. M. ist in Wien im Alter von 74 Jahren
Herr Hugo Hitschmann, der bekannte Inhaber eines land-und fvrst-
wirtschaftlichen Zeitungsverlages gestorben. Gebildeter Landwirt, hat er
sich um die Forstwirtschaft durch Begründung der „Österreichischen
Forst- und Jagd-Zeitung" (von 1883—1894 von Prof. Hempel
und seither von Oberfvrstmeister Weinelt redigiert) verdient gemacht.
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